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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri^
Mitglieder» der gesezgebeuden Rärhe der helvetischen Republik.

Band III. I.XII. Lu; rn, 5. Mai 5709. (16. Floréal VII.)

Gesejgebunq.
Gesez vom 28. April 17YY.

Als Erläuterung zu dem Gesez vom 25. April 1799-

Haben die gesezgebendcn Rache, nach erklärter
a. ringlichkelt,

beschlossen:
1) Ausser der Bestrafung der Hauptschuldigen

und dem vollständigen Ersa; alles' veranlaßten Scha-
dens und Kostens, so'len die samtlichen Einwohner
einer Gemeinde, die mit bewassnewr Ha/d de n Gesez
Gehorsam versagt, oder auch unbewannet wr Kon-
tingent zur Vertheidigung des Vaterlandes aegen
innere oder äussere Feinde zu leisten sich wsig'ert,
eine Geldbusse zu Handen der Nation in», rt dreien
Monat m bezahlen.

2) Diese Geldbusse soll nicht aus den Gemeinde
gittern abgetragen werden, sondern einzsg aus dem
Vermögen jedes Bewohners der Gemeinde, wnche
einer für den andern Bürg und Zahler sind, wo
dieses Vermögen immer liegen mag.

g) Die Bestimmung dieser Geldmasse ist der Ver-
fug mg des vollziehenden Direktoriums anheim gee

stellt, mit der Beschränkung jedoch dass sie ohne die

Genehmigung der ge^ezgebenden Rathe den dreifachen
Betrag der direkten Auslagen nicht übersteigen darf.

im Fall einer solchen Anzeige wird ihnen von der
Behörde, weicher sie dieselbe gemacht haben, ein
Zeugniß »'.-gestellt werden.

6) Jeder Pfarrer einer aufrührerischen Gemeinde
verliert auf der Stelle seine Pfründe, wenn er nicht
beweisen kann, daß er alles Mögliche angewandt
hake, um den Aê.chr zu verhüten.

7) Die Munizipalitättn, dieVerwaltungskammem,
die Uitterllattbrtter und die Agenten, die IN den auf-
rührerischcn Gemeinden wohnen, können nicht anders
als wie unatt. ame Hüter angesehen werden, und
werden ihrer Stele entsezt, falls sie dem Regierung^

ìsttttstalter prcheimlicht haben würden, was sie in Er-
zfahr-.mg gebracht, oder mit einiger Wachsamkeit hat,
Iren in.Erfahrung bringen können.

8. Gegenwärtiges Gesez soll gedenkt, in ganz
Helvericn bekannt gemacht, und wo es nöthig ist am
geschlagen werden.

Ses Aufruhrs -on Hause abwesend sind, sollen von
dem beh readen, Mchler verhhrt werden, und wenn
erwiesen wird, daß sie davon sin-ge Kenntniß gehabt
hatten, so sollen sie eben Jo angesehen und bestraft
werden, als wenn sie gegwtîHrtig gewesen Baren.

5) Ion dieser "Geldbasse"sind einzig und allein
diejenige^ E'n voencr. ausgenommen, - die einen sol-
chen J, surrektionsplqn zeitlich genug, um solchem vor-
''.kommendem Distrikts stntthalter, dem Statthalter
es ttankors, oder dein Voll;'ss)>.ingsdirektorium an-

gezeigt, oder die sieh dessen Ausbruch öffentlich und
mit unverkeuicharem Much wîderftjl haben wûrèen —

k

Grosser Rath, 2y. April.
Präsident: Zim m erin a nn.

Es wird eine verbesserte Abfassung des Criminal-
kodex verlesen, welche angenommen wird.

Das Direktorium übersendet eine patriotische Zu-
schuft der Gemeinde Eransy, im Distrikt Cossonay
im heman, von welcher Ehreameldung gemacht, und
welche dem Senat mttgecheilt wird.

Secrctan im Namen einer Commission legt
folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums

vom iA. April;
In Et'wmgu-'g, daß die Constitution, in Ueberein-

stimmüng m.t don bürgerst,Heu Vertrage sagt, „daß
der.Burger, sich dem Vaterland schuldig se») ; "

In Erwägung, da wenn das Vaterland be-
rechtstt ist, ron si en mindern alle Aufopferungen
zu f.dcrn, es dieses Recht bccnders in dem Fall
habe, wenn es, gedrängt.durch drukeude Umstände,



aller Anhänglichkeit »nd aller Vollkraft seiner Burger
bedarf;

hat der grosse Rath nach crk.árter Dringlichkeit
beschlossen:

1) Jeder Bürger ist gehest en, die Stelle eines
Munizipalbeamten oder Gcmeindsserwalkers, die ihm
von der Gemeinde, von der er Mitglied ist, über-
trager wurde, anzunehmen, und die ihm dadurch
aufgetragenen Pflichten zu erfüllen.

2) Die Bestrafung des Ungehorsams gegen das
Eesez ist die Beraubung der Aktiobürgein echte, und
dadurch der Fähigkeit während zehn Jahren irgend
eine Stelle in der Republik zu bekleiden.

z) Von gegenwärtigem Gesez sind ausgenommen,
diejenigen, welche erwiesen arm sind; in dieser Klaffe
sind diejenigen begriffen, welche nicht zwei Franken
direkte Abgabe an die Republik bezahlen.

4) Ebenfalls sind diejenigen ausgenommen/welche
vor den Wahlen ihren Wohnsitz verändert haben, in-
dem sie ans der Gemeinde getreten sind.

5) Das Urtheil wird von dem Kantonsgericht
au? die Schlüsse des öffentlichen Anklägers hin aus-
gesprochen.

ö) Im Fall durch einen solchen Ungehorsam die
Stelle eines Munizipalbeamten oder Gemeindsver-
wallers entledigt würde, soll'auf den Wen der in der
Eecindsversammlung gegebenen Stimmen nachge-
sehen werden / wenn diese Listen noch vollständig vor-
Handen sind, und man mit Gewißheit daraus ersehen
Zaun, welcher Bürger nach den gewählten Munizipal-
beamteten oder Gemeindsverwaitern die meisten Stlln-
neu vereist z:c; in dienn» Fall ist dieser Burger Muss
»stzipallcamteter oder àmeinds^erw Der, und er ist
unter den àubestimmcen Strafen gehalten die Stelle
anzunehmen. X,

7) Wenn die Listen der gefallenen Stimmen nicht
mehr vorhanden sind, oder wenn solche unvollständig
oder zweideutig wärm, so wird sich die Gemeindver-
sammlniig in Zeit von 54 Tagen versammeln, um in
der durch das Gesez bestimmten Form zu einer neuen
Wahl zu schreiten.

8) Die Gtrafbesiimmungen des gegenwärtigen
Gesetzes werden gegen diejenigen nicht vollzogen,
welche vor Bekanntmachung des Gesetzes Munizwal-
stellen ansgeschlagen huc.en, als nur in dem Fall,
wen» sie bei ihrer Weigerung beharren würben; wenn
sie aber dabei beharren, nachdem ihnen da« Gesez
bekannt gemacht wurde, so sind sie den Strafen um
lerworftn, welche dasselbe festsetzt.

y» Dieses Ge e; soll gedrukl, in der ganzen Re-
publil bekannt gemacht und wo es nöthig ist ange-
schlagen werden.

Auf K ilchin a n n s Antrag wird das Gutachten
§§ weise in Berathung genommen.

§ r. Snz kann nicht zu diesem § stimmen, weil
in St. Gallen Kaufleute zu Munizipalbeamten gewählt
wurden, durch deren Geschaftseiuflcllung viele Bürger
brodlos werden. Der Präsident bemerkt, daß dieser K
d.e Folge des lczthin genommenen Beschlusses der
Versammlung ist. Der § wird angenommen.

§ 2. KiIch mann findet diese Strafe z« hart,
und fodert, daß sie auf die Hälfte vermindert werde.
Akermann folgt und fodert etwas deutlichere Ab-
faffung des §. Secreian vertheidigt die Abfassung
des § sowohl, als dessen Inhalt selbst, weil er die
Egoisten nicht begünstigen will. Beutler stimmt
Kilchmann bei, will aber dann die Nutznießung der
Gemeiudgüter solchen Bürgern, die diese Stellen
ausschlagen, wegnehmen. Graf hatte gewünscht,
daß mail bestimmt hatte, die erwählten Bürger müßten
nur ein Jahr lang dieses Amt beibehalten, unter
dieser Bedingung will er zum § stimmen; denn
man entließ den Direktor Legrauo ebenfalls wegen
seinen häuslichen Geschäften; warum sollte dann ein
anderer Bürger für langer als ein Jahr bei einem
Amt erhalten werden? Der Präsident bemerkt, daß
dieser Antrag Grafs, der einen Beisatz § zum 1 K ear-
halt, vor allem aus abgesondert behandelt werden
muß.

Secretan widersezt sich Grafs Antrag, weil
derselbe sowohl unsrem l § als auch dem Munizi,
palgcsez zuwider ist und die ganze Mnnizipalorgani,
lation in Unordnung bringen würde. Wir müssen das
Volk lernen erkennen, daß wir nun Bürger sind und
das Vaterland besorgen, denn auch wir bleiben ja
an unsrer Stelle zu unserm Schaden. Er fodert
daher Tagesordnung über Grafs Antrag. I 0 mini
folgt. Kilchmann wäre auch Secretans Meinung,
wann die Munizipalbeamten wie wir 240 Dublonen
Besoldung hätten. Man geht über Grafs Antrag
zur Tagesordnung. Der § wird mit Verminderung
der Strafe auf die Halste angenommen.

Baggio wünscht zu wissen, ob abwesende Bist-
gee welche gewählt werden, verpflichtet seyn sollten,
die ihnen aufgetragenen Aemter anzunehmen. Secr e-

tan fodert hierüber Tagesordnung, weil abwesende
Bürger, der Constitution zufolge, nicht wählbar sind.

Zimmermann unterstüzt Baggio, und fodert einen
Äucuahm § für die Abwesenden, weil die Constitution
hierauf nichr anwendbar ist: Secretan bcha ret,
weil er den 2x. § der Ecmnitmion für deutlich an-
sieht, und das Arrest des Direktoriums hierüber noch
bestimmter ist, und einen Beisaz überflüffig macht; da-
gegen ist eine andere Frage zu entscheiden: wo die

Bürger, die ihren Eiz andern, das Stimmrecht ha-
bei» sollen, in ihrer ursprünglichen G'meinde, oder
in ter neuen Gemeinde, die sie bewohnen? Da wir
aber eine Commission über die Haltung d r Urver-
saiumlnng u haben, so sollte die Commission hinüber



à'â Gesetzes Beschlag entKerft!». îseo ste will,
daß man auch für diejenigen Bürger der italienischen
tzantone sorg«, welche de» grösten Theil des Jahrs
abwesend sind. Cnz folgt, weil auch in andern Can--

tonen sich solche oft abwesende Bürger befinden.
Emür fvd'rt einen Aasnahm §, z» Gunsten dieser

oft abwesenden Bürger. A ker in a n n stinnnt Sccre-
tan bei, und glaubt, die Gemeinde, welche Abwe-
sende wählen wurde, müßte nicht ganz bei Sinnen
seyn. Zimmermann beharret auf dem Ausnahm §

fur Abwesende, und fvdert ebenfalls, daß die Urver-
saminiungseommission einen Vorschlag für n here Be--

sttmmung des 2g. § der Constitution en-werfe. Jo-
nstni stimmt Zimmerman» bei, will aber, daß die
Commission diesen Beisa; § entwerfe. Dieser lezte

Antrag wird angenommen
Der gte, 4te und zte § werden ohne Einwendung

angenommeil.
K 6. Eimlin >er wünscht ein Strafgesez wider die-

jenigeu Bürger, welche nicht in den Urversammlungen
erscheinen. Cartier fodert Tagesordnung über die-
sen Antrag, weil wir eine Commission über die Ab--

Haltung der Urversammlungen niedergesezt haben, wel-
che über diesen Gegenstand arbeiten mnß. Der § wird
unverändert angenommen.

Sec ret an schlagt für den, der Commission zu-
rükgewiesencn Antrag Baggios folgendeil § vor: hier-
von sind auch diejenigen Burger ausgenommen, wel-
che sich vor Abhaltung dieser Urversammlungen ans
der Gemeinde entfernt, und anderwerts niedergelaßen
haben.

Pozzi findet diesen § nicht befriedigend, weil
die italiänischen Arbeiter dadurch nicht gesichert sird.
Secreran bemerkt, daß wann für diese Burger ein
besonderer K gemacht würde, er sehr vielen andern
Burgcrm zum Mißbrauch dienen wurde, denn jeder
der, der- diesmal nicht gerne gewählt würde, würde
sich auf eine kurze Zelt entfernen, eutts Land gehen,
n. s. w. dadu ch sich der Wahl entziehen: er bittet
also die italiänischen Mitglieder etwas Zutrauen m
ih-e Urversammlungen zu haben, und sich mit diesem

j zu begnügen. Pellegrini unterstüzt den ji, wcl-
chr angenommen wird.

Auf Cartiers Antrag soll dieses Gcse; gedrnkt
und bean r gemacht werden.

Carrier fodert, daß die Munizipalbeamten und
Gememdsver.valtcr von dem Militärdienst der Ausch-
zer ausgenommen werden.

Die Dringlichkeit wird erklärt. Secrctan un-
tersiüzt diesen Antrag als sehr nothwendig. Des-
lses folgt ebenfalls. Jomini hingegen denkt, die

Vertheidiger des Vaterlands seyen wichtiger als Mu-
nizipatbeanuen, und fodert also Tagesordnung oder
Verweisung an die Msticarcommissio.-i: denn auch un-
ter der alttii Regierung waren die Bürgermeister und

ss

Munizi'paliste» der kleinen Städte nicht vsm Militär-
dienst ausgenommen. Bourgeois wundert sich über
Jominis Einwendungen, denn die Republik muß eben
sowohl in ihrem Innern besorgt, als an ihren Gren-
zen vertheidigt werden: auch wurden ehedem schon
die Bürgermeister und Munizipalisten von dem Mill-
tardienst ausgenommen, und wann Jomini selbst als
ein solcher Burgermeister ausmarschiert ist, so war
nur sein militärischer Eifer daran schuld. Secretan
beharret, fodert aber, daß nur die Manizipalitäten
und nicht die Gemeindseerwaltungen von dem Miii-
tardienst ausgenommen seyen. Cartier vereinigt sich
mit diesen» Auirag, welcher angenommen wird.
Marcacci wi! auch die Schreiber der Munizipali-
taten von dem Kriegsdienst ausnehmen. Man geht
über diesen Autrag zur Tagesordnung.

Carraro im Namen der über die Plünderungen
niedergesezten Commission zeigt an, daß dieselbe die-,
sen Gegenstand als dem Militärcodex angehörig be-
trachtet hab«', und zu diesem End hin nachsehen wollte,
wie in demselben hierüber gesorgt sey; allein als die
Commission dieses Gesezbuch, welches wir nach dem
französischen eingenommen haben, untersuchen wollte,
so konnte kein solches Gesezbuch aufgefunden werden
und also kann die Commission hierüber nichts anders
antragen, als das Direktorium einladen, dieses Mi-
litargesezbuch mit Beschleunigung bekannt zu machen.
Cartier denkt, man sollte vorher das Direktorium
einladen, der Commission ein Exemplar des angenom-
menen französischen Militargeftzbuchs zur Untersuchung
cinzuhandigeu. Carrard beharret, weil die Com-
Mission keinen Auftrag hat, dieses Militärgesezbuch
umzuarbeiten, und höchst wahrscheinlich in demftlben
wieder die Plünderung zwckmäß.g gesorgt seyn wird.

Der Antrag der Commission wird angenommen.
Schlumpfund Bourgeois legen im Namen

einer Commission 2 Gutachten vor über die Benutzung
der Gemcindgüter, welche in Rükstcht der Grundsatze,
einig aber in Ruksicht der Ausführung und Abfassung
verschieden sind.

Schlumpf glanbt, die Commission wäre wahr-
scheinlicb gleicher Meinung geworden, wann nicht die
einen Mitglieder nur deutsch, die andern nur franzr-
sisch verstanden hatten; er fodert §weise Behandlung
des ersten Gutachtens. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

§ 1. Negli wider'ezt sich diesem §, weil er dem
Eigenchumsrecht vcrschieduer Gemeinden zuwider ist.
Desloes wünscht, daß diese Gutachten der Com-
mission zur Umarbeitung und Zusammen chmelzung zu-
rukgcgeben werde, weil sonst viele Zeit mit dieser
doppelten Berathung verloren gehen wurde; und um
der Commsision diese Arbeit zu erleichtern, fodert er,
daß derselben zwei sprachverstaudige Mitglieder bei--
geordnet werden. Dieser Antrag wird angenommn.-
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a rrard und Akermann werden der Commission
beigeordnet.

Koch, im Nanten der Militär-Commission, legt
folgendes Gutachten vor.-

Der grosse Rath an den Senat.
Auf die Vothschaften des Vollziehnngsdirekto-

Nt'.ms vom 28. Hcrnimg und i». April 179?.
In Erwägung, daß die Wohlfart îwr Republik

in den gegenwärtigen Zcitumstaudcn nothwendig eine
beträchtlichere Anzahl stehender Truppen, und zwar
vorzüglich Artillerie und leichte Reiter fordere, alS
die helvetisch- Legion bisher enthalten hat;

Zu Erwägung, daß es sowohl in der Ausfnhsung
leichter, wie auch weniger kostbar seye, diese Legion
zu vcrzrössetn, als aber ganz neue besondere Corps
zu bilden;

In Erwägung endlich, daß die Truppen, welche
im Laufe des rer,eichenen Jahres durch die Regierung
des Cantons Leman err atet wurden, ehe sich der--
selbe mit den übrigen Theilen der helocciscyen Republik
vereinigt hatte, nicht langer als ein abgesondertes
Corps bestehen Dirnen, sondern zu Beibehaltung der!
Einheit mit den übrigen stehenden Truppen der Re
pnbiik vennscht werden müssen;

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
1) Das Vokziehungsdirektorium kann die helve-

tische Legion bis auf 5 -> Mann ArtilUnic, 5-0 Hu-
saren, ein Bat, illon ober 1000 Mann Linien-Insau-
rerie, und ein Bataillon oder 1000 Mann Jäger zu

Fuß vermehren, unccr welchen der Sraav nicht be-

guss.n seyn soll.
2) T er Slaab die er Legion soll bestehen, aus:

1, re,stoiiS-Ehcf, der aïs solcher Obersts Rang
haw

1 Commandant der Artillerie, mit Oöerstlicu-
tenants Rang.

1 Commmidant der Husaren, mit gleichem
Rang.

1 Commandant der Linien-Infanterie, mit dem
n-mlichen Rang.

I Commandant der Jäger zu Fuß, mit eben-
deins-iocu Rang.

I Adchtaut-Mchor für die ganze Legion, mit
Hauptmanns Rang.

4 Achmanien mn rientcurnts Rang, nämlich
einer fur die Artillerie, einer sur die H.-.sa-

ren, einer fur eue ^usan.erie, und einer sur
die Jäger zu Fuß.

1 Qtu>-i.e..u.,ster mit Hauplmarms Rang.
i Onaruernicister mit Lieutenants Rang.
I Fcldzeugwarl mit Lieutenants Rang, ,ur die

Attlchrie.

1 Feldschärer-Major.
z Unter-Fclbschärer, alle vier mit Offiziers

Rang.

17 Mann.

3) Der kleine Staab soll bestehen, ans:
4 Unter-Adjutaiiren mit Feldwcibels Rang, näm-

lich einer für jede Art von Waffen.
2 Unter-O.narticrmcistcr.
1 Unter-FelSzeugwarc zur Artillerie.
1 Tambour-Major fur die ganze Legion, be-

sonders aber der Linien-Infanterie attachirt.
1 Tromperer-Major.
1 Pferd-Arzt.
1 Wagenmeister; alle diese mit Feldweibels

Rang.
2 Tambour-Caporalen, nämlich einr zur Ar-

tillerie, und einer zu den Jägern zu Fuß.

13 Mann.
4) Der Bestand und die Organisation der Com-

pagnien wird auf dem Fuß beibchaoe!, wie ihn das
See; von, 4. Sept. 179z über o.e Organisation der
y.lvu schcn region vorst. reibt.

Ls Bon ^cn 3 Uut r cldscharcrn ist nur einer ge-
halte., beritten zu seyn, nämlich der, welcher den
H..,ar?u zu e-, den ist.

9) Die neuen, zufolge der Vermehrung der Le-
gioi» ^aöei -rrichtctea Stellen im Sraabc, haben nach-
folgenden Sold uns Ratwnen zu beziehen:

Ration. Sold.
Fourage. monatlich, täglich.

Fr. Bas. Kr.
Der Commandant der

Artillerie - -
Der Commandant der

I-Oer zu Fuß -
Der Am'ller e-Adjutant

mit Liut. Rang -
DerQuartiermeister mit

Haupte!. Rang
D r Frldzeu, wart mit

Lieut. Raug - -
Der Unter-Feldschcwer
Der Untcr-Adjntaut der

Artillerie inic Feld.vc-
be s Rang - -

Dec Hambour-Caporal
zur Artillerie - -

Der Tambour-Caporal
zu den Jägern

1.

1.

1.

2->o. — —

Soo. -»

112. -» —>

I2Z. -»

112.
04.

1Z. -
— 5- 2.

— 4- —
7) Bei Vermehrung der Jäger zu Fuß sollen die

neu aufzu ellcnben dtts.r Truppe einen gleichen Uni-
sorm-Rot tragen, wie die Linien-chnsantme z «w sol-
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len aber durch grüne Achselbander von diesen unter-idermn ungefähr ausgeglichen Yak; in fl» frn jedoch,
schieden werden. daß sich in diesen andern Gegenden Freiwillige finden

8) Die bereits gekleidete« Jäger zu Fuß sollen'lassen.
ebenfalls gleiche Röcke erhalten, sobald ihre Kleidung
erneuert wird.

y) In allen Artikeln, welche diesem Gesez nicht
zuwider laufen, soll das Gesez über die ursprüngliche
o rganisation der Legion vom 4. Sept. 179z bestätigt
seyn, und demselben nachgelebt werden.

ic>) Das Truppenkorps, welches die Verwaltungs,
kammer des Cantons Leman vor oer Vereinigung Hel,
vcciens angeworben hatte, soll der helvetischen Legion
einverleibt werden.

11) Die Soldaten jeder Art Waffen dieses Corps
sollen unter die Compagnien der Legion gleich ver-
theilt werden, uns zwar unter die alten Compagnien
sowohl, als unter die neu aufzurichtenden; gleicher-
mäste» auch die Offiziers und Unter-Offiziers.

10) Wenn die alten Compagnien dadurch üb-r-
záhlig werden, so soll so viel alte Mannschaft der
wirUichen Compagnien wenigstens ausgezogen werden,
als von jedem Grade durch die Vereinigung neue ein-
treten, ssi.se ausgezogene Mannschaft wird zum Kern
der neu zu erri utende - dienen.

iz) Die Ober- und Untcr-Qffijiers sollen bei der
Legion in den Stellen angestellt werde», die sie wir -
lieh bei d.n Corps aus dem reman bekleiccn; jedoch
in de n Verstand, daß der Chef die-'es ganzen Corps
ale Oberst! euter.ant, oder wie ein Commandant einer
d r besond'r.i Waffen der Legion, -à fooann der Com-
mandant der lemwuschen Dragoner, und der Com-
mandant ihr, r Artillerie, als Hauptlenke angesehen
werdeu sollen.

14) Die Offiziers und Unter-Offiziers des Lema-
ncekorps sollen, je^ r in semr-n Grau, den Rang U!I-
ter den Offizieren gleichen Grades in der Legion so

nehmen, w>c sie chn erhalten yrttren, wenn >ie gitta)
bei Eiricyrung der Legion bei derselben angestellt wor-
den w.r n.

iZ) Das Vollziehungsdireltorinm wird beans ragt,
d'e Mal e gtln zn trefft!, welche erforoeriich find, d e

Erlach er fodert DringlichkefiserUarung. An-
verwerth widerttzt sich derselben, weil es gleichgul,
tig ist, unter welcher Form diese militât is ,cn Trap-
pen dem Vaterland dienen. Desloes beharret auf
der dringlichen Behandlung, weil diese Lemaner ganz?
lieh desorgaiilsirt sind, und doch zur Dämpfung iuue-
rer Unruhen täglich ins Feuer geführt werden. Die
Dringlichkeit Wird erklärt, und das Gutachten selbst
sogleich ohne Einwendung im GanM angenommen.

Ein Wort wahrer Selbstliebe au meine Mit-
dürger deö sautons Lmth.

Im April 179Y.

Ich m'chte ein Wort der Vaterlandsliebe
zu euch r den, m ine lieben M tbnrgcr Ich m chte
euch fragen : wa? will dann der h Bliche, ohnmach,
lize Gei r der Unruhe noch unter uns nn den,
er keinen vernünftigen Zwek mehr haben kann? Wi«
lange wo, en w r noch unfern Namen schänden, un?
sere Regierunz lahmen, u d die frohe Rükkehr besserer
und s.h merer Ta e von uns entfernen k Sind wir
etwaan würdigere Sohne der crst n Eidgenossen
oe m wir das gute Vaierland seinem alten Feind zur
Beure geben, als wenn w r uns emmal im cntschlos,
senen Ernst zu irerrn unsers Erells, innerer Leisen?
schaften ma >en, nnd uns in dem einzigen Punkt
vereinigen, indem wir noch ein freies, unabhängiges,
glukli.yeS Vaterland auf unsere Nachkömmlinge über?
tragen kennen?

Wenn ein geliebter Vater mit entstellten Zügen
vom Krankenlager, oder msi blutigen W ndcn vom
Schlachtfelde aufstünde, welcher von tl is wurde so

iinmenscyììch seyn, ihn dann nicht mehr te men und
sich seiner nicht mehr annehmen zu ws'en? Würden

Unt- r-Qffz ers und Soldaten in Pecref ihrer Unter- wir denselben nicht vielmehr an unserm Busen erwar,
Haltung so geschwind möglich auf den Fuß der Legionlmen, und unbcknmmerr um das äußere Aus den,
zu bringen, und die a schfigen Unterschiede ihrer vor,juns mir kindlicher Wartung fur sein Aufleben und fur
herigen Capitulation auf diesen "wet hin auszugleichen.'seine Stärkung bestreben? —So wll au h die Vater,

16) Alle Ober-Offiziers hniaegen sollen, von demjlandciicbe in gulgeariêlen Gemüthern wirken. Es me,
Augenblik an, wo fe in die Legion treten, auf dem Fuffgen i umer fürchterliche Krisen die estait des Staats,
derselben bezahlt werden. kvrpecs verändert, und selbst in irren Auge» entstellt

17) Wenn durch diese Vereinigung in Absicht dcr'habrn, so werden gutgesinnte Mens ,en doch nie ihr
Za'l, v.e die verschiedenen Gegenden oer R'publik au'Vaterland noch weit sch-eklichern Fieher'rmnpsen dem

hàiffnàZig grosse Anzahl vvryanden ist, bs sich

dieselbe aus der Werbung in andern Gegenden wie, und im cigentiichen Sinne Patrioten >eyn.
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